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Kleine Anfrage: Briefwahlanträge durch Dritte (Bevollmächtigte)    
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

bei den bevorstehenden Bundestagswahlen 2021 ist mir auf den Onlineportal der Stadt Wuppertal 

(https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/wahlen/bw_sofortwahl.php) 
aufgefallen, dass die Anforderungen für die Herausgabe der Briewahlunterlagen an Dritte 

(Bevollmächtigte) nicht den Vorgaben der Bundeswahlordnung entsprechen. 
 

Im Onlineportal der Stadt Wuppertal werden die Bevollmächtigten aufgefordert, im Falle der 

Abholung der Briefwahlunterlagen den Personalausweis / Reisepass des Vollmachtgebers (Wähler) 

vorzulegen. Nach meinem Kenntnisstand ist die Vorlage des Personalausweises / Reisepasses des 

Bevollmächtigten vollkommen ausreichend. Diese Anforderung der Stadt Wuppertal führt zu einer 

größeren Hemmschwelle für Benachteiligte (z.B. ältere und kranke Menschen in häuslicher Pflege 

bzw. in Pflegeeinrichtungen ohne gesetzlichen Betreuer*innen), an der Briefwahl teilzunehmen.  
 

1. Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Aufforderung, den Personalausweis / 
Reisepass des Vollmachtgebers (Wähler) vorzulegen? 
 

Dieser Sachstand ist bitte umgehend zu klären. Sollte meine Feststellung richtig sein und die 

oben beschriebene Aufforderung jeglicher rechtlichen Grundlage entbehren, so bitte ich Sie um 

Richtigstellung des Sachverhaltes. Die involvierten Mitarbeiter sind dementsprechend zu informieren 

und die Kommunikation im Onlineportal der Stadt Wuppertal ist umgehend anzupassen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Rajaa Rafrafi 

Stadtverordnete 

 

 

Anlage  

Stv. Rajaa Rafrafi 

Mobil: +49 (0)151 599 64 552 

Mail: rajaa.rafrafi@rajaarafrafi.de 

Web: www.rajaarafrafi.de 

Datum:  22.08.2021 

Herrn Oberbürgermeister 
Uwe Schneidewind 
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